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1. Teil

Einleitung

A. Bestandsaufnahme

„Nichts ist so beständig wie der Wandel. Alle Dinge sind im ewigen Fluss, 
im Werden, ihr Beharren ist nur Schein.“1 Dieser Heraklit zugeschriebene 
Gedanke, der nicht nur im Laufe dieser Arbeit in Form der Corona-Krise oder 
des Angriffskriegs auf die Ukraine einen deutlichen Ausdruck fand, ist zu-
gleich eine Herausforderung, mit der die heutige Gesellschaft und damit der 
Gesetzgeber im besonderen Maße konfrontiert ist.

Einen Katalysator des Wandels bildet der technische Fortschritt, welcher 
ein Faktor ist, der im Besonderen Einfluss auf den Normadressaten eines be-
stimmten Rechtsakts hat. Dieser Normadressat bildet den Mittelpunkt der 
vorliegenden Arbeit. Je stärker und schneller sich die Technik fortentwickelt 
und sich der bisherigen Entwicklung folgend immer stärker vom Menschen 
entfernt, desto klarer muss die Verantwortungszuweisung und entsprechend 
die Einordnung als Normadressat sein. Die Einstufung des Normadressaten 
konfligiert indes mit den dem technischen Wandel inhärenten Auswirkungen. 
Bereits der schiere Umfang potenzieller Handlungsformen durch die fort-
schreitende Technik schafft zunehmende Probleme. Insbesondere im Daten-
schutz sind die Verarbeitungsvorgänge ubiquitär. Im Bereich des Urheber- und 
Markenrechts werden die potenziellen Verletzungshandlungen durch stetig 
neu entwickelte Technik ebenfalls potenziert.

Möglicherweise wäre dieses quantitative Problem isoliert für die Rechts-
ordnungen de lege lata und de lege ferenda ohne Weiteres zu bewältigen ge-
wesen. Allerdings sind die heutigen Datenverarbeitungsvorgänge für die 
meisten natürlichen, aber auch juristischen Personen in hohem Maße intrans-
parent. Das kann zum einen auf den technischen Fortschritt zurückgeführt 
werden. Zum anderen resultiert die Intransparenz daraus, dass Transparenz im 
natürlichen Konflikt zu den Geschäftsgeheimnissen des verarbeitenden Unter-
nehmens steht. In der Gesamtschau sind neben quantitativen Erschwernissen 

1  Zitat: Heraklit von Ephesus (540 – 480 n. Chr.); Neeße, Heraklit heute, S. 72 „Al-
les fließt.“; Snell, Heraklit, S. 39 „Alles ist in Fluß.“
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qualitativ risikoerhöhende und verantwortungsdiffundierende Faktoren gege-
ben, die die Verantwortlichkeitsallokation insgesamt erschweren.

Weiterhin führt der technische Fortschritt dazu, dass viele rechtsgefähr-
dende Tätigkeiten durch jedermann ausgeübt werden können. Beispielsweise 
hat sich das Cloud-Computing derart verbreitet und in seiner Nutzung verein-
facht, dass es mit der bloßen Stromnutzung vergleichbar ist.2 Das Problem der 
Verantwortlichkeitsallokation wird dadurch intensiviert, dass die Ubiquität 
mit einer Vielzahl von „neuen“ Beteiligten einhergeht. Zu nennen sind an 
dieser Stelle nur Online-Plattformen, Diensteanbieter, Fulfilment-Dienstleis-
ter, Intermediäre oder sich dahinter verbergend die Gewinner des fortschrei-
tenden Technikwandels, die „Spinne im Netz“3, die alle besonders profitieren 
und den entscheidenden unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf be-
stimmte Handlungen nehmen können.4

Aufgrund der stetig voranschreitenden Arbeitsteilung in allen gesellschaft-
lichen Bereichen und in allen erdenkbaren Handlungsformen verstärken sich 
die vorab genannten Schwierigkeiten zunehmend. Darüber hinaus besteht so-
wohl zwischen den einzelnen „Spinnen im Netz“ in Beziehung zu den letzt-
lich Nutzenden als auch zu ihren Subunternehmern eine starke Machtasym-
metrie, weswegen nahezu die gesamte Kette von Verarbeitungen bzw. Hand-
lungen von Machtasymmetrien geprägt ist.5 Außerdem bedingt der technische 
Wandel oftmals, dass eine Handlung immer weiter von dem Resultat ihrer 
selbst entfernt ist.6 Ihren vorläufigen Zenit finden die vorgenannten Probleme 
im Bereich der künstlichen Intelligenz, da dort die Ubiquität, die Intranspa-
renz, die Machtasymmetrie, die Arbeitsteilung (von Systemen) und die Ent-
fernung der eigentlichen Handlung zur letztlichen Auswirkung oftmals den 
Normalfall darstellen.

Doch wie sollen der Gesetzgeber und die Rechtsprechung auf den stetigen 
technischen Wandel reagieren? Sollen unzählige Richtlinien und Verordnun-
gen erlassen werden, um neue Probleme zu adressieren und bestehende Pro
bleme regulatorisch explizit zu lösen? Wer soll bei den neuartigen Fallkon
stellationen, die der technische Fortschritt mit sich bringt, adressiert werden? 
Welches Modell führt zu einem größtmöglichen Schutz für die Betroffenen? 
Welches Modell schafft einen angemessenen Ausgleich? Wie kann Innovation 
durch Recht gefördert oder zumindest nicht verhindert werden? Wie sollen 

2  Heckmann, in: Innovationen im und durch Recht, S. 97 (99).
3  Spiecker gen. Döhmann, GRUR 2019, S. 341 (350).
4  Martini, Blackbox Algorithmus, S. 284, bezeichnet dies in Bezug auf Algorith-

men als „strukturelle Assymetrie“; v. Alsenoy, Roles, Responsabilities and Liabilitiy, 
S. 8 f.

5  Ausloos, The Right to Erasure in Eu Data Protection Law, S. 54.
6  Sosnitza, CR 2016, S. 764 (767).
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Unternehmen der unzähligen neuen Richtlinien und Verordnungen Herr wer-
den? Schafft es die Europäische Union, die diversen Gesetzgebungsakte auf-
einander abzustimmen oder entstehen Regulierungsinseln, die zu Problemen 
und Unstimmigkeiten untereinander führen? Wie soll die Rechtsprechung 
in  Zeiträumen reagieren, in denen keine Neuregulierung aussichtsreich er-
scheint? Soll es zu einer starken Ausdehnung der Verantwortlichkeit kommen, 
um möglichst viele Normadressaten zu „kreieren“? Oder soll das Recht mög-
lichst granular und kleinteilig ausgelegt werden und wenn ja, wie soll dies 
geschehen?7

Denn eines ist klar: Wenn es weder der Legislative noch der Judikative ge-
lingen sollte, eine geordnete und ausgleichende Verteilung der Verantwort-
lichkeit vorzunehmen, könnte die Innovation und Nutzung neuer Technik 
eingeschränkt und damit der Binnenmarkt geschwächt werden.8

B. Untersuchungsgegenstand und Gang der Untersuchung

Um der Frage der „richtigen“ Verantwortungszuweisung nachzugehen, 
werden im Rahmen dieser Arbeit unterschiedliche europäische Gesetzge-
bungsakte und -vorschläge betrachtet, um möglicherweise bestehende Ge-
meinsamkeiten bei der Bestimmung des „richtigen“ Normadressaten ausfindig 
zu machen. Diese Gemeinsamkeiten werden im Anschluss mit dem nationalen 
Deliktsrecht verglichen, um übergreifende Probleme und Lösungsansätze in 
den unterschiedlichen Rechtsbereichen ausfindig zu machen.

I. Datenschutz

Begonnen wird die Untersuchung mit dem Schwerpunkt dieser Arbeit: der 
Bestimmung des Normadressaten im Datenschutzrecht, der als Verantwortli-
cher bezeichnet wird. Der Fortschritt der modernen Wirtschaft und die daran 
anknüpfenden modernen Dienstleistungen werden zunehmend von Datenver-
arbeitungen jeglicher Art durchdrungen, wenn nicht sogar geprägt.9 Das Da-
tenschutzrecht avanciert immer stärker zu einem unverzichtbaren Regularium 
in der Gesellschaft und prägt Fortentwicklungen jeglicher Art, weswegen es 
gezwungen ist, sich anzupassen und flexibel zu halten, um den neuen Techno-

7  Siehe zu dem Wort „granular“ die Definition und Einordnung auf S. 87.
8  Schlussanträge des Generalanwalts Bobek v. 19.12.2018, Rs. C-40/17, ECLI:EU: 

C:2018:1039, Rn. 95 – Fashion ID.
9  Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parla-

ment, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen, Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft, COM (2017) 9 final v. 
10.01.2017, S. 2 ff.


